
 

 

Übergangsregelung zum Anmeldeverfahren der 
SEHFV-Eishockey-Schweizermeisterschaft 2009 
 
A) Ausgangslage 

Gemäss Mehrheitsentscheid anlässlich der Hauptversammlung in Ollon vom 06. September 2008 
werden die Artikel 40.10 / 40.10.1 / 40.10.2 / 40.10.3 / 40.10.4 des gültigen Sportreglements ersetzt 
durch die nachfolgenden Kriterien. 
Sie wurden an der SEHFV-Vorstandssitzung vom 22. September 2008 festgelegt. 
 
 
B) Kategorien Elite und Mixed 

Die Kriterien werden in den beiden Kategorien unabhängig voneinander angewendet! 
 
 
C) Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt für die offizielle SEHFV-Eishockey-Schweizermeisterschaft sind Fanclubs, 
welche die nachfolgenden Kriterien erfüllen.  
Diese Voraussetzungen gelten ausdrücklich auch für die Vorjahressieger der beiden Kategorien! 
 

1. Aktive Mitgliedschaft 
Spätestens per Anmeldetermin 30.11.08 sind sämtliche Jahresbeiträge inklusive Saison 
2008/2009 auf das SEHFV-Konto einbezahlt. 
 
2. Fristgerechte Anmeldung bis 30.11.08 
Anmeldung fristgerecht mit dem offiziellen Anmeldetalon per Post, per Mail oder online 
eingereicht. Die Anmeldung ist erst gültig, wenn auch der Turnierbeitrag beim Veranstalter 
eingegangen ist. 
 
3. Keine hängige Sperre. 

 
 
D) Startplätze 

Über die Vergabe der Startplätze entscheidet der Vorstand aufgrund folgender Kriterien: 
 

1. Die Vorjahressieger der beiden Kategorien sind für das Turnier gesetzt. 
Elite: SC-Riessersee Fan Club Blue Angel Mixed: EHC Arosa Fanclub Graubünden 
 
2. Datum des Zahlungseingangs des Turnierbeitrages.  
Bitte beachtet unbedingt, dass nicht der Eingang der Anmeldung massgebend ist. Als Kriterium 
gilt das Gutschriftsdatum (Valuta) der Turnierbeitragszahlung auf dem Konto des Organisators. 
 
3. Entscheid Vorstand 
Bei unklaren Verhältnissen aufgrund obenstehender Kriterien entscheidet der Vorstand. Dabei 
spielt das sportliche Verhalten im/in Vorjahr/en eine Rolle. Dazu aber auch der Grundsatz, dass 
möglichst viele verschiedene Fanclubs an der Meisterschaft teilnehmen können (Sportreglement 
40.10.3). 

 

Das offizielle Sportreglement ist auf der Homepage www.sehfv.ch aufgeschaltet! 
 
Balsthal, 22. September 2008 


